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Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Bürger! 
 
Mit 1. Jänner 2015 wurden die ehemalige Gemeinde Radkersburg Umgebung und die Stadt-
gemeinde Bad Radkersburg zur Stadtgemeinde Bad Radkersburg NEU fusioniert. 
Einer der wichtigsten Teilbereiche dieser Vereinigung ist die Harmonisierung der Gebühren-
haushalte. 
In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bad Radkersburg in seiner 
Sitzung am 23. November 2017 eine Wassergebührenverordnung für die neu entstandene 
Gemeinde beschlossen. 
Diesem Beschluss liegen neben umfassenden Diskussionen im zuständigen Verwaltungs-
ausschuss, aber auch eine Projektarbeit in Zusammenarbeit mit dem Campus 02, zugrunde. 
Die neue Wassergebührenordnung sieht insgesamt drei Gebühren vor: 

1. Wasserzählergebühr 
Wie bisher werden für die Bereitstellung der Wasserzähleinrichtungen Gebühren 
eingehoben. Diese sind nunmehr so gestaltet, dass der fünf Jahre vorgesehene Wechsel 
des Wasserzählers kostendeckend gestaltet werden kann. 

2. Bereitstellungsgebühr 
Die Einführung einer Bereitstellungsgebühr (Grundgebühr) ist aufgrund der in den letzten 
Jahren getätigten Ausbaumaßnahmen zur Versorgungssicherheit erforderlich geworden. 
Die daraus resultierenden Einnahmen werden zur Rückzahlung der Investitionsdarlehen 
verwendet, bzw. soll daraus eine Instandhaltungsrücklage für die Erhaltung des 
Wasserversorgungsnetzes gebildet werden. Geplant ist unter anderem eine umfassende 
Sanierung des Zentralbrunnens. 

3. Wassergebühr 
Wie bisher wird pro m³ bezogenen Wasser eine Gebühr eingehoben. Diese erhöht sich 
gegenüber dem Vorjahr um 3,45 %. Hierzu darf angemerkt werden, dass diese 
Wassergebühr seit dem Jahr 2012 unverändert geblieben ist. Rechnet man allein die 
Indexsteigerung für diesen Zeitraum, würde diese 9,8 % betragen. 

 

Auf der Rückseite dieses Schreibens haben wird uns erlaubt die aktuellen Gebühren sowie 
einen Vergleich mit den Nachbargemeinden in der Region darzustellen. 
Wir hoffen, mit dieser moderaten Gebührenanpassung Ihr Verständnis zu finden. 
 
Bitte bedenken Sie, dass das Wasserwerk der Stadtgemeinde Bad Radkersburg einwandfreie 
Lebensmittelqualität des Trinkwassers für unsere Bewohner, Gäste und Wirtschaftstreibenden 
garantiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für den Gemeinderat 
der Bürgermeister 
 

 

(Heinrich Schmidlechner) 

Stadtgemeinde Bad Radkersburg 
Hauptplatz 1, A-8490 Bad Radkersburg 

 

 

T: +43 3476/2509 | F: +43 3476/2509-138 

 gde@bad-radkersburg.gv.at 

www.bad-radkersburg.gv.at  
UID: ATU 69183634 

An alle Bürgerinnen und Bürger 
der Stadtgemeinde Bad Radkersburg 
 

GZ: 920-0/2017 

Bearbeiter: Dr. Brandner/Bj. 
 

Bad Radkersburg, 12.12.2017 
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